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Anhang./B Gesellschaftsrechtliche Regelungen 

Emittenten mit Sitz außerhalb Österreichs haben die Bestimmungen des für sie geltenden 
Gesellschaftsrechts zumindest hinsichtlich der nachstehend angeführten Regelungen auf ihrer 
Website zu veröffentlichen und laufend zu aktualisieren.  
 
Keine Zeichnung eigener Aktien 
Die Gesellschaft darf keine eigenen Aktien zeichnen. 
 
Ein Tochterunternehmen darf als Gründer oder Zeichner oder in Ausübung eines Bezugsrechts 
eine Aktie der Gesellschaft nicht übernehmen. Die Wirksamkeit einer solchen Übernahme wird 
durch einen Verstoß gegen diese Vorschrift nicht berührt. 
 
Wer als Gründer oder Zeichner oder in Ausübung eines Bezugsrechts eine Aktie für Rechnung 
der Gesellschaft oder eines Tochterunternehmens übernommen hat, kann sich nicht darauf 
berufen, dass er die Aktie nicht für eigene Rechnung übernommen hat. Er haftet ohne Rücksicht 
auf Vereinbarungen mit der Gesellschaft oder dem Tochterunternehmen auf die volle Einlage. 
Bevor er die Aktie für eigene Rechnung übernommen hat, stehen ihm keine Rechte aus der Aktie 
zu. 
 
Keine Rückgewähr der Einlagen 
Den Aktionären dürfen die Einlagen nicht zurückgewährt werden; sie haben, solange die 
Gesellschaft besteht, nur Anspruch auf den Bilanzgewinn, der sich aus der Jahresbilanz ergibt, 
soweit er nicht nach Gesetz oder Satzung von der Verteilung ausgeschlossen ist. Als 
Rückgewähr von Einlagen gilt nicht die Zahlung des Erwerbspreises beim zulässigen Erwerb 
eigener Aktien. 
 
Gewinnbeteiligung der Aktionäre 
Die Anteile der Aktionäre am Gewinn bestimmen sich nach ihren Anteilen am Grundkapital. 
 
Sind die Einlagen auf das Grundkapital nicht auf alle Aktien in demselben Verhältnis geleistet, so 
erhalten die Aktionäre aus dem verteilbaren Gewinn vorweg einen Betrag von vier vom Hundert 
der geleisteten Einlagen; reicht der Gewinn dazu nicht aus, so bestimmt sich der Betrag nach 
einem entsprechend niedrigeren Satz. Einlagen, die im Lauf des Geschäftsjahres geleistet 
wurden, werden nach dem Verhältnis der Zeit berücksichtigt, die seit der Leistung verstrichen ist. 
 
Die Satzung kann eine andere Art der Gewinnverteilung bestimmen. 
 
Satzungsänderung 
Jede Satzungsänderung bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung. Die Befugnis zu 
Änderungen, die nur die Fassung betreffen, kann die Hauptversammlung dem Aufsichtsrat 
übertragen. 
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Der Beschluss kann nur gefasst werden, wenn die beabsichtigte Satzungsänderung nach ihrem 
wesentlichen Inhalt ausdrücklich und fristgemäß angekündigt worden ist. 
 
Die rechtswirksam getroffenen Festsetzungen über Sondervorteile, Gründungsaufwand, 
Sacheinlagen und Sachübernahmen können erst nach Ablauf der Verjährungsfrist geändert 
werden. 
 
Der Beschluss der Hauptversammlung bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei 
der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Satzung kann diese Mehrheit 
durch eine andere Kapitalmehrheit, für eine Änderung des Gegenstandes des Unternehmens 
jedoch nur durch eine größere Kapitalmehrheit ersetzen. Sie kann noch andere Erfordernisse 
aufstellen. 
 
Soll das bisherige Verhältnis mehrerer Gattungen von Aktien zum Nachteil einer Gattung 
geändert werden, so bedarf der Beschluss der Hauptversammlung zu seiner Wirksamkeit eines in 
gesonderter Abstimmung gefassten Beschlusses der benachteiligten Aktionäre; für diesen gelten 
Satz 1 und 2 des vorigen Absatzes. Die benachteiligten Aktionäre können den Beschluss nur 
fassen, wenn die gesonderte Abstimmung ausdrücklich und fristgemäß angekündigt worden ist. 
 
Ausschluss des Bezugsrechts 
Im Falle einer Kapitalerhöhung muss jedem Aktionär auf sein Verlangen ein seinem Anteil an dem 
bisherigen Grundkapital entsprechender Teil der neuen Aktien zugeteilt werden. 
 
Das Bezugsrecht kann ganz oder teilweise nur im Beschluss über die Erhöhung des 
Grundkapitals ausgeschlossen werden. In diesem Fall bedarf der Beschluss neben den in Gesetz 
oder Satzung für die Kapitalerhöhung aufgestellten Erfordernissen einer Mehrheit, die mindestens 
drei Viertel des bei der Beschlussfassung vertretenen Grundkapitals umfasst. Die Satzung kann 
diese Mehrheit durch eine größere Kapitalmehrheit ersetzen und noch andere Erfordernisse 
aufstellen. 
 
Erwerb eigener Aktien 
Der Emittent hat die nach nationalem Recht geltende Regelung betreffend Erwerb eigener Aktien 
offen zu legen. Insbesondere ist Folgendes anzugeben: 

 Zu welchen Zwecken dürfen eigene Aktien erworben werden 
 Die maximale Höhe des nach nationalem Recht zulässigem Anteils am Grundkapital beim 

Erwerb eigener Aktien 
 Regelungen betreffend die Dauer des Rückkaufprogramms 
 Die erforderlichen Beschlüsse, einschließlich der nach nationalem Recht zuständigen Organe 

und der Höhe der notwendigen Mehrheitserfordernisse der erforderlichen Beschlüsse 
 Die mit dem Erwerb eigener Aktien einhergehenden Pflichtveröffentlichungen 

 
Dasselbe gilt sinngemäß für die Veräußerung eigener Aktien. 
 
 
 


